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RS OGH 1987/9/29 2Ob582/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1987

Norm

ABGB §1091 A2

Rechtssatz

Ein Pachtvertrag liegt vor, wenn der Beklagte unmittelbar nach Beendigung des Pachtverhältnisses seines Bruders die

Gastwirtschaft weiterführt, also ein lebendes Unternehmen übernimmt.
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